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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 092-2017 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☒ 

Geschäftsnummer: 2017.RRGR.220 

Eingereicht am: 28.03.2017 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Baumann-Berger (Münsingen, EDU) (Sprecher/in) 

 
 

 
Wenger (Spiez, EVP) 
Feller (Münsingen, BDP) 
Trüssel (Trimstein, glp) 
Klopfenstein (Corgémont, SVP) 
 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:    

RRB-Nr.: 987/2017 vom 20. September 2017 
Direktion: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Punktweise beschlossen 
 Ziffer 1: Annahme als Postulat 

Ziffer 2: Ablehnung 

Massnahmen zur Förderung dezentraler Energiespeichersysteme, Flexibilitätstechnolo-
gien im Stromnetz und Brennstoffzellen-Heizgeräte zur Erzeugung von Wärme und 
elektrischer Energie 

Der Regierungsrat wird beauftragt,  

1. Massnahmen zur Förderung 
a. dezentraler Energiespeicher 
b. Flexibilitätstechnologien im Stromnetz und  
c. Brennstoffzellen-Heizgeräte (BZH)  
voranzutreiben und damit die schwankende Verfügbarkeit erneuerbarer Energien auszuglei-
chen. 

2. Durch Anpassung rechtlicher und regulatorischer Vorgaben geeignete Rahmenbedingungen 
für Anlagenbetreiber und Netzbetreiber sowie steuerliche Anreize zu schaffen. 

  



Kanton Bern 

Letzte Bearbeitung: 19.09.2017 / Version: 2 / Dok.-Nr.: 156358 / Geschäftsnummer: 2017.RRGR.220 Seite 2 von 4 
Nicht klassifiziert 

Begründung: 

a. dezentraler Energiespeicher 

Die elektrische Energie ist von allen Energien die hochwertigste überhaupt. Der Ausstieg aus der 
Atomenergie (Energiewende) kann nur gelingen, wenn Alternativen vorangetrieben werden. Der 
Stromproduzent ohne Speicher hat nebst Optimierung des Eigenverbrauchs keine Möglichkeit, 
seine Produktion anderweitig zu nutzen, beteiligt sich aber an der Netznutzung. Im Kanton Bern 
wird vielerorts die überschüssige elektrische Energie aus Solarstrom dem Anlagenbesitzer mit 4 
bis 10 Rp/kWh vergütet, während der Nachbar im selben Netzabschnitt für den Arbeitspreis von 
«Energy Green» 15.12 Rp oder «Energy Grey» 13.18 Rp/kWh bezahlen muss. 

Dezentrale Energiespeicher speichern die Energie dort, wo diese benötigt wird und leisten so 
ihren eigenen Beitrag zur Netzstabilisierung (Spannungserhaltung, Engpassmanagement). Zur 
Eigenverbrauchsoptimierung kann überschüssige Solarenergie auch zu jenen Zeiten genutzt 
werden, in denen sie der Verteilnetzbetreiber nicht brauchen kann oder will. Schwarmspeicher 
lassen Stromproduzenten und Verteilnetzbetreiber zu Partnern werden. Aus 100 kleinen Heim-
batterien entstehen über das Stromnetz virtuelle Grossspeicher, die bereits ab einem Megawatt 
Stromanbietern Regelleistungserbringung ermöglichen. Im Gegensatz zu grossen Kraftwerken 
können Schwarmspeicher sehr schnell reagieren und erhöhen durch die vielen einzelnen «Zel-
len» die Versorgungssicherheit. Eine bezahlbare Energieversorgung bedeutet ein schneller und 
umfassender Informationsaustausch zwischen Wissenschaft, Industrie, Energieversorgern, 
Netzbetreibern und der Öffentlichkeit. Für die Förderung grosser Batteriespeicher zur Bereitstel-
lung von Primärregelleistung auf dem Strommarkt wird auch die Politik in die Pflicht genommen. 
Grossspeichersysteme weisen hohe Kapazitäten auf und stellen spezielle Netzdienste zur Verfü-
gung, die unsere modernen Stromnetze ohne zusätzlichen Netzausbau für die Zukunft stark ma-
chen können. 

Um die neuen Technologien von Schwarmspeichern zu fördern, braucht es entsprechende Rah-
menbedingungen. Nach dem Entscheid für den Ausstieg aus der Kernkraft sind wir gefordert, 
umzudenken und in zukunftsweisende Technologien zu investieren. Energiespeicher bieten uns 
die Gelegenheit einen individuellen Beitrag zu einer stabilen und nachhaltigen Energieversor-
gung im Sinne der Energiewende zu leisten.  

b. Flexibilitätstechnologien im Stromnetz 

Derzeit hat der Anlagenbetreiber keinen finanziellen Vorteil, wenn er zur Stabilisierung des 
Stromnetzes beiträgt. Durch einen netzdienlichen Einsatz der Anlage können jedoch Kosten ein-
gespart werden, da für den Netzbetreiber der Bedarf an Ausbau im Verteilnetz sinkt. Anlagenbe-
treiber sollen dazu motiviert werden, sich netzdienlich zu verhalten (zeit- und lastvariable Tarife, 
Netzentgelte, Lastflusszusage). Im Gegenzug muss der Netzbetreiber rechtlich und technisch die 
Möglichkeit haben, auf die Flexibilitäten, die ihm der Anlagenbetreiber zur Netzstabilisierung be-
reitstellt, zuzugreifen (unter Flexibilitäten sind Technologien zur Stromspeicherung zu verstehen). 
Um den Flexibilitätsbedarf zu steuern, muss der Netzbetreiber über intelligente Netztechnologien 
verfügen, die kostspielig sind. Damit der Netzbetreiber in smarte Technologien investieren kann, 
müssen allfällige finanzielle Benachteiligungen abgebaut werden. Die Anpassung von Flexibilitä-
ten ermöglicht eine volkswirtschaftlich optimale Nutzung für Anlagenbesitzer, Netzbetreiber und 
die Allgemeinheit. 

Die Mehrfach-Nutzung (Multi-Use) von Energiespeichern bietet eine grosse Chance von Innova-
tionen. Es können viele verschiedene Anwendungen miteinander kombiniert werden, die sich 



Kanton Bern 

Letzte Bearbeitung: 19.09.2017 / Version: 2 / Dok.-Nr.: 156358 / Geschäftsnummer: 2017.RRGR.220 Seite 3 von 4 
Nicht klassifiziert 

betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich lohnen (bspw. Smart-Neighbourhood-Konzepte mit 
E-Mobilty-Ladestationen). 

Indem Multi-Use eine Brücke zwischen Markt und Netz schlägt, öffnet sich ein neuer Aktions-
raum für private Verbraucher, Netzbetreiber und andere Unternehmen wie Hersteller von Spei-
chertechnologien. (Quelle: denaNetzflex-Studie  www.dena.de). 

c. Brennstoffzellen-Heizgeräte zur Erzeugung von Strom und Wärme 

Brennstoffzellen nutzen die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff, ähnlich der Knallgasreak-
tion. Mit Hilfe eines Elektrolyten wird die Energie nicht explosionsartig frei, sondern in Form von 
elektrischem Strom. In Kombination mit Photovoltaik und Stromspeicher lösen die Brennstoffzel-
len das Problem der autarken Versorgung über das ganze Jahr. Bald wird es möglich sein, Was-
serstoff im Sommer aus Wasser zu erzeugen, zu speichern und im Winter den gewünschten 
elektrischen Strom zu produzieren. Der Gesamtwirkungsgrad erreicht bis zu 96 Prozent. Kombi-
niert man Brennstoffzellen mit herkömmlichen Gasthermen, spricht man vom Brennstoffzellen-
Heizgerät. Im Vergleich zu gängigen Stromerzeugungs- und Heizsystemen kann mit einer CO₂-
Einsparung von 25 bis 35 Prozent gerechnet werden. Mit Hilfe der Brennstoffzelle können Elekt-
rofahrzeuge nachts getankt und elektrische Heizgeräte versorgt werden. Brennstoffzellen haben 
ein grosses Potential, in Japan sind inzwischen bereits über 100 000 Geräte im Einsatz. 

Der Regierungsrat soll durch Anpassung rechtlicher und regulatorischer Vorgaben geeignete 
Rahmenbedingungen schaffen, um diese noch nicht verbreitete Kombination aus Strom- und 
Wärmeproduktion voranzutreiben. 

 

Antwort des Regierungsrates 

Der Regierungsrat teilt die Haltung der Motionäre, dass aktuell wesentliche Fragen zur Integrati-
on, zur Speicherung und zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität zu klären sind. Um neue Tech-
nologien in das bestehende System zu integrieren, braucht es auch Änderungen der gesetzli-
chen Vorgaben, namentlich des Bundes. Dies ist mit dem neuen eidgenössischen Energiegesetz 
vom 30. September 2016 (nEnG) bereits weitgehend geschehen.  

1. Bei dieser Motionsforderung handelt es sich um eine Thematik im abschliessenden Zustän-
digkeitsbereich des Regierungsrates (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlini-
enmotionen einen relativ grossen Spielraum hinsichtlich des Grades der Zielerreichung, der 
einzusetzenden Mittel und der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrages. Die Ent-
scheidverantwortung bleibt beim Regierungsrat. 

Die kantonale Energiegesetzgebung erlaubt eine gezielte Förderung neuer Technologien im 
Bereich erneuerbare Energien, z. B. von dezentralen Energiespeichern, Brennstoffzellen-
Heizgeräten etc. Im Rahmen der periodischen Überarbeitung des kantonalen Förderpro-
gramms wird der Regierungsrat die Förderung neuer Technologien und deren Aufnahme ins 
kantonale Förderprogramm prüfen. Dies allenfalls auch in Zusammenarbeit mit nationalen 
Förderungen, wie ProKilowatt. In diesem Sinn befürwortet der Regierungsrat die Annahme 
von Ziffer 1 als Postulat. 

2. Die Bundesverfassung verpflichtet den Bund und die Kantone, sich im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten, für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträg-
liche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch einzu-
setzen (Artikel 89 Absatz 1 BV). Dabei beschränkt sich die Zuständigkeit der Kantone vor al-
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lem auf Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen (Artikel 89 Ab-
satz 4 BV). Der Bund erlässt Vorschriften über den Transport und die Lieferung elektrischer 
Energie. Die Kantone sind einzig ermächtigt, die Netzgebietszuteilung zu regeln und Netzbe-
treibern Leistungsaufträge zu erteilen. Sie können jedoch nicht die Integration und Vergütung 
von Strom aus erneuerbaren Energien regeln. Für geeignete rechtliche und regulatorische 
Rahmenbedingungen für Anlagen- und Netzbetreiber kann allein der Bund sorgen. Ziffer 2 ist 
daher mangels kantonaler Zuständigkeit abzulehnen.  

 

Verteiler 
 Grosser Rat 


